
Bekanntmachung der Stadt Starnberg

u Planfeststellung nach Art. 36 ff. BayStrWG 
i. V. m. Art. 72 ff. BayVwVfG für das Vorhaben
St 2069 Starnberg – Alling; Neubau der West -
um fahrung Starnberg in kommunaler Sonder -
bau last der Stadt Starnberg von Str.-km 0+000
bis Str.-km 3+510, 1. Tektur vom 01.08.2011

Die Planfeststellung wurde von der Stadt Starn -
berg beantragt. Für das Vorhaben einschließlich
der landschaftspflegerischen Maßnahmen werden
Grundstücke in den Gemarkungen Hadorf, Perch -
ting und Söcking beansprucht. Der Plan enthält
auch Widmungen, Umstufungen und Ein ziehungen
und wasserrechtliche Erlaubnisanträge. Der Plan
mit den Änderungen vom 01.08.2011 - bestehend
aus Zeichnungen und Erläuterungen - liegt zur all-
gemeinen Einsicht bei der Stadt Starnberg 
– Stad tbauamt –, Vogel anger 2, 82319 Starn -
berg, Zimmer 310 in der Zeit vom 10.10.2011 bis
09.11.2011 während der Dienst stunden Montag
bis Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr, Montag bis
Mittwoch: 14.00 – 16.00 Uhr und Donners tag:
15.00 – 18.00 Uhr aus.

1.   Jeder, dessen Belange durch die Planänderung
vom 01.08.2011 berührt werden, kann Einwen -
dungen gegen die Planänderung bis spätes -
tens zwei Wochen nach Ablauf der Aus le -
gungs frist, das ist bis zum 23.11.2011 schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Stadt
Starnberg – Stadtbauamt –, Vogelanger 2,
82319 Starn berg, Zimmer 310 oder bei der
Regierung von Ober bayern, Maximilian -
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hörde zu geben ist. Bei Aus bleiben eines Be -
teiligten in dem Erörterungs termin kann auch
ohne ihn verhandelt werden. 

3.   Durch Einsichtnahme in den Plan, Erhebung
von Einwendungen, Teilnahme am Erörte rungs -
termin oder Vertreterbestellung entstehende
Aufwendungen werden nicht erstattet.

4.   Entschädigungsansprüche, soweit über sie
nicht in der Planfeststellung zumindest dem
Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht
in dem Erörterungstermin, sondern in einem
gesonderten Entschädigungsverfahren behan-
delt.

5.   Über die Einwendungen wird nach Abschluss
des Anhörungsverfahrens durch die Plan fest -
stellungsbehörde entschieden. Die Zustellung
der Entscheidung (Planfeststellungs be schluss)
kann durch öffentliche Bekanntmachung er -
setzt werden, wenn mehr als 50 Zu stel lun gen
vorzunehmen sind.

6.   Die vorstehenden Hinweise gelten für die
Anhörung der Öffentlichkeit zu den Umwelt -
aus wir kungen des Bauvorhabens entspre-
chend, soweit eine solche Anhörung vorge-
schrieben ist.

7.   Von Beginn der Auslegung des Planes treten
die Beschränkungen der Art. 23 bis 26
BayStrWG und die Veränderungssperre 
des Art. 27 b BayStrWG in Kraft.

Starnberg, 05.10.2011

Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

straße 39, 80538 München, Zi.Nr. 4119, erhe-
ben. Die Einwendung muss den geltend ge -
machten Belang und das Maß seiner Beein -
träch ti gung erkennen lassen. Mit Ablauf der
Einwendungsfrist sind alle Einwendungen aus -
ge schlossen, die nicht auf besonderen privat -
rechtlichen Titeln beruhen. In Einwendungen, die
von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts -
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältig-
ter gleich lautender Texte eingereicht werden,
ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner
für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt
ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen
Seite enthalten sein, andernfalls können diese
Einwendungen unberücksichtigt bleiben. Ein -
wendungen per E-Mail sind nicht möglich.

2.   Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden
in einem Termin erörtert, den die Regierung
von Oberbayern noch ortsüblich bekannt
machen wird. Diejenigen, die Einwendungen
erho ben haben bzw. - bei gleichförmigen Ein -
wendungen im Sinn von obiger Nummer 1
Satz 4 – deren Vertreter oder Bevollmächtigter
werden von dem Erörterungstermin gesondert
be nach richtigt. Falls außer der Benachrichti -
gung der Behörden und des Trägers des Vorha -
bens mehr als 50 Benachrichtigungen vorzu-
nehmen sind, können diese Benachrichti gun -
gen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden. Die Ver tretung durch einen Be voll -
mäch tigten ist möglich. Die Bevollmächtigung
ist durch eine schrift liche Vollmacht nach zu -
weisen, die zu den Akten der Anhörungs be -
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